
82 I. Strafprozeßordnung

frühere Vernehmung durch ein Untersuchungsorgan, einen 
Staatsanwalt oder einen Richter ersetzt werden,

1. wenn der Zeuge oder Mitbeschuldigte verstorben ist 
oder geisteskrank geworden ist oder wenn sein Aufent
halt nicht ermittelt ist;

2. wenn dem Erscheinen des Zeugen oder Mitbeschuldig
ten in der Hauptverhandlung für eine längere oder 
ungewisse Zeit Krankheit, Gebrechlichkeit oder 
andere nicht zu beseitigende Hindernisse entgegen
stehen ;

3. wenn das Erscheinen desZeugen in derHauptverhand- 
lung wegen des damit verbundenen Zeitverlustes un
zweckmäßig ist;

4. wenn der Staatsanwalt, der Verteidiger und der An
geklagte mit der Verlesung einverstanden sind.

(2) In den Fällen des Abs. 1 dürfen auch Niederschriften 
über anderweite Vernehmungen oder Äußerungen sowie 
eigene schriftliche Äußerungen eines Zeugen oder Mit
beschuldigten verlesen werden.

(3) Das Gericht beschließt, ob die Verlesung angeordnet 
wird. Der Grund der Verlesung wird bekanntgegeben. 
Wird das Protokoll über eine richterliche Vernehmung ver
lesen, so wird festgestellt, ob der Vernommene vereidigt 
worden ist. '

§ 208
Unzulässige Verlesung

Die Aussage eines vor der Hauptverhandlung vernomme
nen Zeugen, der erst in der Hauptverhandlung von seinem 
Zeugnisverweigerungsrecbt Gebrauch macht, darf nicht 
verlesen werden.


